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Plus Checkliste „Steuertipps zum Jahresende 2024“ 

Ausgabe 5/2024 
 
 

 

 
 

 

Einleitung  

Ergänzend zur Inflationsanpassungsverordnung wurde das Progressionsabgeltungsgesetz 2025 

beschlossen.  

Weiters informieren wir Sie über die voraussichtlichen SV-Werte für 2025 und die Senkung der 

Zinssätze der BAO aufgrund der Leitzinssenkung durch die EZB.  

Ebenfalls wurde die bewährte Checkliste „Steuertipps zum Jahresende 2024“ für Sie 

zusammengestellt.  
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1 PROGRESSIONSABGELTUNGSGESETZ 2025 
 
 

Ab 1.1.2025 kommt es zu den dargestellten Maßnahmen wie zB: 
 

• Anhebung der Grenzbeträge für die ersten fünf Einkommensteuer-Tarifstufen um 3,83%, 

• Volle Anhebung der einkommensteuerlichen Absetzbeträge (samt Sozialversicherungsrückerstattung 

und des Sozialversicherungsbonus) sowie der zugehörigen Einkommens- und Einschleifgrenzen, 

• Anhebung des Tagesgeldes auf € 30 und des pauschalen Nächtigungsgeldes auf € 17, 

• Anhebung und Vereinheitlichung des Kilometergeldes für PKW, Motorräder und Fahrräder,  

• Erhöhung der Kleinunternehmergrenze in der Umsatzsteuer auf € 55.000 (und damit auch für die 

einkommensteuerliche Kleinunternehmerpauschalierung). 

 

1.1 Ökologische Motivation der Änderung des Kilometergeldes ab 2025 
 

Mit dem Progressionsabgeltungsgesetz 2025 wurde in das EStG ausdrücklich die Anordnung 

aufgenommen, dass die Kosten für die betriebliche bzw berufliche Nutzung eines KFZ, Kraftrades 

oder Fahrrades steuerlich absetzbar sind (ausgenommen sind die steuerlich pauschal 

berücksichtigten Wegstrecken der Arbeitnehmer zwischen Wohnung und Arbeitsstätte - hier gibt es 

das Pendlerpauschale).  

Damit wurde das Gesetz in die Anordnung aufgenommen, dass der Finanzminister eine Verordnung 

erlassen darf, in der die pauschale Berücksichtigung dieser Fahrzeugkosten geregelt wird, wobei 

Begünstigungen „im Interesse ökologischer Zielsetzungen“ vorgesehen werden. Diese 

gesetzliche Erlaubnis war erforderlich, weil ansonsten Pauschalregelungen den tatsächlichen 

Aufwand möglichst realitätsgerecht abbilden müssten und Fahrräder in Wirklichkeit weniger Kosten 

verursachen als PKW. 
  

Um ökologische Anreize zu setzen, beträgt ab 1.1.2025 das Kilometergeld für PKW, Motorräder und 

Fahrräder aber einheitlich € 0,50/km; für mitbeförderte Personen kann ein Betrag von € 0,15/km 

abgesetzt werden. Das soll Fahrgemeinschaften attraktiver machen.  

Nach bisheriger Verwaltungspraxis können Unternehmer und Arbeitnehmer für die 

betriebliche/berufliche Nutzung ihres eigenen Autos Kilometergelder bis zu einer Fahrleistung von 

30.000 km pro Jahr abziehen. Für die betriebliche/berufliche Nutzung eines Fahrrades können 

bisher Kilometergelder bis zu einer Fahrstrecke von 1.500 km pro Jahr abgezogen werden. In der 

geplanten Verordnung soll die Grenze für Fahrräder (und Motorräder) auf 3.000 km angehoben 

werden, um einen weiteren Anreiz für die Nutzung von Fahrrädern zu setzen.  

Wird eine betriebliche/berufliche Wegstrecke zu Fuß zurückgelegt, sollen ab Überschreiten der Unter-

grenze von 1 km Kilometergelder von € 0,38 pro Kilometer abgesetzt werden können. 
 

Mit dem Progressionsabgeltungsgesetz 2025 wurde ausdrücklich in das EStG aufgenommen, dass 

Arbeitnehmer Kosten der Öffi-Tickets für berufliche Fahrten (außer Fahrten zwischen Wohnung 

und Arbeitsstätte) steuerlich absetzen können und dass der Finanzminister eine Verordnung 

erlassen darf, in der die pauschale Berücksichtigung dieser Fahrtkosten geregelt wird, wobei 

Begünstigungen „im Interesse ökologischer Zielsetzungen“ stehen müssen. Die geplante 

Verordnung soll vorsehen, dass ein vom Arbeitgeber für die Benützung eines 

Massenbeförderungsmittels auf Dienstreisen gezahlter „Beförderungszuschuss“ steuerfrei ist.  
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1.2 Kinderzuschlag von € 60 pro Monat 
 

Es wird ein Kinderzuschlag für Alleinverdienende und Alleinerziehende mit geringem Einkommen (bis 

€ 25.725 pro Jahr) eingeführt.  Sie erhalten ab Juli 2025 einen Kinderzuschlag von € 60 pro Kind bis 

zu dem Monat, in dem das Kind 18 Jahre wird. Es ist ein Zuschlag zum bestehenden Kinder-

absetzbetrag und wird automatisch mit der Familienbeihilfe ausbezahlt.  

 

2 DIE WICHTIGSTEN SV-WERTE FÜR 2025 
 

Die voraussichtlichen Werte in der Sozialversicherung für 2025 liegen bereits vor.  
 

 
 

 

2024 
in € 

2025 
in € 

Höchstbeitragsgrundlage   

laufende Bezüge täglich 202,00 215,00 

laufende Bezüge pm 6.060,00 6.450,00 

Sonderzahlung pa 12.120,00 12.900,00 

freie Dienstnehmer ohne SZ pm 7.070,00 7.525,00 

Geringfügigkeitsgrenze pm 518,44 551,10 

Grenzwert Dienstgeberabgabe 
(DGA), pm 

777,66 826,65 

 

3 SENKUNG DER ZINSSÄTZE 
 

Mit Wirkung ab 18.9.2024 wurde der Basiszinssatz um 0,85%-Punkte von 3,88% auf 3,03% gesenkt. 
 

Damit ergeben sich ab 18.9.2024 folgende effektive Zinssätze in der BAO und im COFAG-NoAG: 
 

Wirksam 
keit ab 

Basis 
zinssatz 

Stundungs 
zinsen 

Aussetzungs 
zinsen 

Anspruchs 
zinsen 

Beschwer 
dezinsen 

Umsatz 
steuer 
zinsen 

Rücker 
stattungs 

zinsen 

Beihilfen 
rücker 

stattungs 
zinsen 

21.06.2023 3,38% 5,38% 5,38% 5,38% 5,38% 5,38%   

20.09.2023 3,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88%   

01.07.2024 3,88% 8,38% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88%   

01.08.2024 3,88% 8,38% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 4,88% 

18.09.2024 3,03% 7,53% 5,03% 5,03% 5,03% 5,03% 5,03% 4,03% 
 

Zinsen unter einem Betrag von € 50 werden nicht festgesetzt. 
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4 „CHECKLISTE STEUERTIPPS ZUM JAHRESENDE 2024“ 
 

Im Jahr 2024 ist zwar die außerordentlich hohe Inflationsrate der vergangenen Jahre auf einen 

„Normalwert“ zurückgegangen, jedoch suchte im September des Jahres Teile des Landes ein 

Jahrhunderthochwasser heim und das Wirtschaftswachstum verharrt laut Schätzungen weiterhin in 

einer leichten Rezession. Um die Konjunktur wieder anzukurbeln, wurde das Maßnahmenpaket 

„Wohnraum und Bauoffensive“ geschnürt. Mitte des Jahres wurde das Abgabenänderungsgesetz 

2024 beschlossen, welches zahlreiche Änderungen für heuer und die kommenden Steuerjahre mit 

sich bringt.  

 

4.1   STEUERTIPPS FÜR UNTERNEHMEN 
 

1. WORAUF SIE BEI INVESTITIONEN IM JAHR 2024 ACHTEN SOLLTEN 
 

Auch in diesem Jahr gibt es einige Besonderheiten, die bei Investitionen zu beachten sind: degressive 

Abschreibung, beschleunigte Abschreibung bei Gebäuden und investitionsbedingter Gewinnfreibetrag 

sowie Investitionsfreibetrag. 

 

1.1 Degressive Abschreibung 
 

Für nach dem 30.6.2020 angeschaffte oder hergestellte Wirtschaftsgüter kann die Abschreibung mit 

einem unveränderlichen Prozentsatz von bis zu 30% vom jeweiligen (Rest)buchwert erfolgen 

(=degressive Abschreibung). Bei Inbetriebnahme in der zweiten Jahreshälfte steht eine 

Halbjahresabschreibung zu.  

 

1.2 Beschleunigte AfA bei Anschaffung oder Herstellung von Gebäuden 
 

Für Gebäude, die nach dem 30. Juni 2020 angeschafft oder hergestellt worden sind, ist eine 

beschleunigte AfA vorgesehen. Der Abschreibungsprozentsatz von Gebäuden beträgt ohne Nachweis 

der Nutzungsdauer 2,5% bzw 1,5% bei für Wohnzwecke überlassenen Gebäuden. Im Jahr, in dem 

die AfA erstmalig zu berücksichtigen ist, kann höchstens das Dreifache des bisher zulässigen 

Höchstsatzes (also 7,5% bzw 4,5%) und im darauffolgenden Jahr höchstens das Zweifache (also 5% 

bzw 3%) abgeschrieben werden. Ab dem zweitfolgenden Jahr erfolgt die Bemessung der AfA wieder 

mit den Normalsätzen. Die Halbjahresabschreibungsregelung ist nicht anzuwenden, sodass auch bei 

Anschaffung oder Herstellung im zweiten Halbjahr der volle Jahres-AfA-Betrag aufwandswirksam ist. 
 

NEU    Durch das Maßnahmenpaket „Wohnraum und Bauoffensive“ wurde die beschleunigte 

AfA für Wohngebäude befristet ausgebaut. Bei Wohngebäuden, welche nach dem 31.12.2023 und 

vor dem 1.1.2027 fertiggestellt werden, besteht die Möglichkeit, für die ersten drei Jahre die 

dreifache AfA (4,5%) geltend zu machen. Zusätzlich dazu gilt für das Jahr der Fertigstellung, 

unabhängig vom Fertigstellungszeitpunkt, die Regelung der Halbjahresabschreibung nicht, sodass im 

Fertigstellungsjahr immer eine Ganzjahresabschreibung geltend gemacht werden kann.  

 

1.3 Halbjahresabschreibung, GWG und stille Reserven 
 

- Wenn noch heuer Investitionen getätigt werden und das angeschaffte Wirtschaftsgut auch noch 

bis zum 31. Dezember 2024 in Betrieb genommen wird, steht die Halbjahresabschreibung zu.  

- Investitionen mit Anschaffungskosten bis € 1.000 (exklusive USt bei Vorsteuerabzug) können 

sofort als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) abgesetzt werden.  
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2. DISPOSITION ÜBER ERTRÄGE / EINNAHMEN BZW AUFWENDUNGEN / 
AUSGABEN 

 

Bilanzierer haben durch Vorziehen von Aufwendungen und Verschieben von Erträgen einen 

gewissen Gestaltungsspielraum. Beachten Sie auch, dass bei halbfertigen Arbeiten und Erzeugnissen 

eine Gewinnrealisierung unterbleibt.   

Einnahmen-Ausgaben-Rechner können ebenfalls durch Vorziehen von Ausgaben (zB Akonto auf 

Wareneinkäufe, Mieten 2025 oder GSVG-Beitragsnachzahlungen für das Jahr 2024) und 

Verschieben von Einnahmen in das Folgejahr ihre Einkünfte steuern. Dabei ist aber zu beachten, 

dass regelmäßig wiederkehrende Einnahmen (zB durch Einräumung eines längeren Zahlungsziels) 

und Ausgaben, die 15 Tage vor oder nach dem Jahresende bezahlt werden, dem Jahr zuzurechnen 

sind, zu dem sie wirtschaftlich gehören. 
 

TIPP: Diese Valorisierung führt in aller Regel dazu, dass Ausgaben (sofern mit Gewinnen 

verrechenbar) im Jahr 2024 getätigt bzw Einnahmen möglichst im Jahr 2025 erzielt werden sollten. 

Bezüglich der Erhöhung der Kleinunternehmergrenze kann es von Vorteil sein, Umsätze in das Jahr 

2025 zu „verschieben“, sodass eine rückwirkende Nachverrechnung der Umsatzsteuer unterbleibt. 

 

3. GEWINNFREIBETRAG / INVESTITIONSFREIBETRAG 
 

3.1. Gewinnfreibetrag 
 

Als Abgeltung für die begünstigte Besteuerung des 13./14. Gehalts der Lohnsteuerpflichtigen steht 

allen einkommensteuerpflichtigen natürlichen Personen der Gewinnfreibetrag (GFB) unabhängig 

von der Gewinnermittlungsart zu. Der GFB beträgt ab dem Jahr 2024 bis zu 15% des Gewinns,  

max € 46.400 pro Jahr. 

 

Gewinn in € %-Satz GFB GFB in € insgesamt € 

bis 33.000 15% 4.950 4.950 

33.000 – 178.000 13% 18.850 23.800 

178.000 – 353.000 7% 12.250 36.050 

353.000 – 583.000 4,5% 10.350 46.400 

über 583.000 0 % 0 46.400 

 

Ein Grundfreibetrag von 15% von bis zu € 33.000 Gewinn steht Steuerpflichtigen automatisch zu 

(15% von € 33.000 = € 4.950). Für Gewinne über € 33.000 steht ein über den Grundfreibetrag 

hinausgehender (investitionsbedingter) GFB nur zu, wenn der Steuerpflichtige im betreffenden Jahr 

bestimmte Investitionen getätigt hat. Als begünstigte Investitionen kommen ungebrauchte, 

abnutzbare körperliche Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von mindestens vier Jahren in 

Betracht, wie beispielsweise Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, LKW, Hardware und 

Gebäudeinvestitionen ab Fertigstellung. Ausgeschlossen sind PKW, Software und gebrauchte 

Wirtschaftsgüter.  
 

TIPP: Auch für selbständige Nebeneinkünfte (zB aus einem Werk- oder freien Dienstvertrag), 

Bezüge eines selbständig tätigen Gesellschafter-Geschäftsführers oder Aufsichtsrats- und 

Stiftungsvorstandsvergütungen steht der GFB zu. 
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3.2. Investitionsfreibetrag 
 

Für ab dem 1.1.2023 getätigte Anschaffungen und Herstellungen wurde der neue Investitions-

freibetrag eingeführt. Der Investitionsfreibetrag führt zu einer zusätzlichen Abschreibung von 10% 

(bei klimafreundlichen Investitionen 15%) der Anschaffungskosten der Anlagegüter (für maximal € 

1 Mio Anschaffungskosten pro Jahr). Voraussetzung für die Geltendmachung des Investitions-

freibetrags ist, dass die entsprechenden Wirtschaftsgüter eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer 

von mindestens vier Jahren haben und einem inländischen Betrieb bzw. einer inländischen 

Betriebsstätte zuzuordnen sind.  

 

4. WAS SIE BEI DER STEUERPLANUNG FÜR 2024 BEACHTEN SOLLTEN 
 

4.1. Langfristige Rückstellungen 
 

Langfristige Rückstellungen sind mit einem fixen Zinssatz von 3,5% über die voraussichtliche Laufzeit 

abzuzinsen.   
 

4.2. Gebäudeentnahme zum Buchwert 
 

NEU  Seit dem 1.7.2023 erfolgt die Entnahme von Betriebsgebäuden zum Buchwert und führt 

Somit zu keiner Realisation der stillen Reserven. Dadurch entfällt eine unmittelbare steuerliche 

Auswirkung.In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass bei einem Gebäudeverkauf die 

Herstellerbefreiung nur dann gilt, wenn das Gebäude im Privatvermögen hergestellt wurde.  

Selbst hergestellte Gebäude (im Betriebsvermögen) bleiben nach Entnahme ins Privatvermögen also 

steuerhängig. Durch die Neuregelung entfällt damit die dadurch obsolet gewordene 

Gebäudebegünstigung bei Betriebsveräußerung bzw -aufgabe. 
 

Anmerkung: Es ist dennoch möglich, eine Veräußerung eines aus dem Betriebsvermögen 

entnommenen Gebäudes steuerfrei zu stellen, indem dieses nach der Entnahme und vor 

Veräußerung für 5 Jahre durchgehend als Hauptwohnsitz für den Steuerpflichtigen dient bzw gedient 

hat.  

 

5. SPENDEN AUS DEM BETRIEBSVERMÖGEN 
 

Spenden aus dem Betriebsvermögen an bestimmte im Gesetz genannte begünstigte Institutionen sind 

grundsätzlich bis maximal 10% des Gewinns des laufenden Wirtschaftsjahres steuerlich absetzbar. 

Als Obergrenze gilt der Gewinn vor Berücksichtigung des Gewinnfreibetrags. Damit derartige Spenden 

noch im Jahr 2024 abgesetzt werden können, müssen sie bis spätestens 31.12.2024 geleistet werden. 

Zusätzlich zu diesen Spenden sind als Betriebsausgaben auch Geld- und Sachspenden im 

Zusammenhang mit der Hilfestellung bei (nationalen und internationalen) Katastrophen 

(insbesondere bei Hochwasser-, Erdrutsch-, Vermurungs- und Lawinenschäden) absetzbar, und zwar 

betragsmäßig unbegrenzt!  
 

TIPP:   Steuerlich absetzbar sind auch Sponsorbeträge an diverse gemeinnützige, kulturelle, 

sportliche und ähnliche Institutionen (Oper, Museen, Sportvereine, etc), wenn damit eine 

angemessene Gegenleistung in Form von Werbeleistungen verbunden ist. Bei derartigen Zahlungen 

handelt es sich dann nämlich nicht um Spenden, sondern um echten Werbeaufwand. 
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6. ENERGIEKOSTENZUSCHUSS NPO 
 

NEU  Für Non-Profit-Organisationen wurde bekanntlich ein eigener Energiekostenzuschuss 

Mangels unternehmerischer Tätigkeit geschaffen. Dieser Energiekostenzuschuss betrifft das 

Kalenderjahr 2022 (Phase 1) und 2023 (Phase 2). Für den förderfähigen Zeitraum der Phase 2 (2023) 

ist das Antragsfenster zwischen dem 1.7.2024 bis zum 31.12.2024 geöffnet. Gefördert werden 50% 

der Energiemehrkosten, die im Zeitraum 1.1.2023 bis 31.12.2023 entstanden sind -  Antrag bis zum 

31.12.2024.  

 

7. ENERGIEKOSTENZUSCHUSS NPO 
 

NEU    Im Jahr 2024 wurde ein zeitlich befristeter sogenannter Öko-Zuschlag für 

Wohngebäude eingeführt, welcher – angelehnt an das Öko-Sonderausgabenpauschale für Private – 

klimafreundliche Investitionen in Wohngebäude auch für den betrieblichen bzw außerbetrieblichen 

(Vermietung und Verpachtung) Bereich fördert.  
 

Für den Ersatz eines fossilen Heizungssystems durch ein klimafreundliches Heizungssystem oder 

thermisch-energetische Sanierungen eines Wohngebäudes können zusätzlich 15% der 

Aufwendungen als Betriebsausgaben bzw Werbungskosten geltend gemacht werden.  
 

Im betrieblichen Bereich kann der Öko-Zuschlag nur im Jahr 2024 oder 2025 geltend gemacht 

werden. Der Öko-Zuschlag kann nicht mit dem Investitionsfreibetrag kombiniert werden. 

 

8. VORTEILE DER ELEKTROMOBILITÄT 
 

Folgende Vorteile können die Elektrofahrzeuge (CO2-Emissionswert von 0 g/km) gegenüber den 

herkömmlichen, mit Verbrennungsmotoren betriebenen Fahrzeugen für sich verbuchen:  
 

- Vorsteuerabzugsfähigkeit: Der volle Vorsteuerabzug steht allerdings nur bei Anschaffungskosten 

des PKW bzw des Kraftrads bis maximal € 40.000 brutto zu. Zwischen € 40.000 und € 80.000 brutto 

gibt es einen aliquoten Vorsteuerabzug.  

- Berechtigt der E-PKW zum Vorsteuerabzug, gelten einkommensteuerlich nur Anschaffungskosten bis 

€ 33.333 als angemessen, es kann also nur dieser Betrag über die AfA abgeschrieben werden. Kostet 

das Elektroauto mehr als € 80.000 und steht daher kein Vorsteuerabzug zu, gelten 

einkommensteuerlich Anschaffungskosten von € 40.000 als angemessen. 

- Die laufenden Kosten wie zB Stromkosten und die Kosten für Stromabgabestellen sind unabhängig 

von den Anschaffungskosten voll vorsteuerabzugsfähig. 

- NEU   E-Mobilitätsförderung:   Im Jahr 2024 wird die Förderung für die Anschaffung von Elektro-

PKW für Betriebe nur noch für soziale Einrichtungen, Fahrschulen, E-Carsharing und E-Taxis 

angeboten. Die Förderung beträgt € 2.000. Für Private beträgt die Förderung bis zu € 3.000, maximal 

jedoch 50% der Anschaffungskosten. Hybridfahrzeuge werden nicht gefördert. Des Weiteren wird die 

E-Ladeinfrastruktur ebenfalls gefördert. Im betrieblichen Bereich wird öffentlich zugängliche sowie 

nicht öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur gefördert. Intelligente Ladekabel sowie mobile 

Wallboxen sind dabei nicht umfasst. Im privaten Bereich hingegen werden alle Arten von 

Ladeinfrastruktur gefördert (inklusive mobile Infrastruktur wie zB intelligente Ladekabel). 

 

Achtung: Die E-Mobilitätsförderung wird nur gewährt, wenn der Brutto-Listenpreis  

(Basismodell ohne Sonderausstattung) des PKW € 60.000 nicht überschreitet.  
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9. WERTPAPIERDECKUNG FÜR PENSIONSRÜCKSTELLUNG 
 

Am Schluss jeden Wirtschaftsjahres müssen Wertpapiere im Nennbetrag von mindestens 50% des 

am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres ausgewiesenen steuerlichen 

Pensionsrückstellungsbetrages im Betriebsvermögen vorhanden sein. Auf das 

Deckungserfordernis können auch Ansprüche aus einer Rückdeckungsversicherung angerechnet 

werden. Beträgt die erforderliche Wertpapierdeckung auch nur vorübergehend weniger als die 

erforderlichen 50% der Rückstellung, so ist als Strafe der Gewinn um 30% der 

Wertpapierunterdeckung zu erhöhen (ausgenommen in dem Ausmaß, in dem die Rückstellung infolge 

Absinkens der Pensionsansprüche am Ende des Jahres nicht mehr ausgewiesen wird oder getilgte 

Wertpapiere binnen 2 Monaten ersetzt werden).  

Als deckungsfähige Wertpapiere gelten vor allem in Euro begebene Anleihen und Anleihenfonds 

(wobei neben Anleihen österreichischer Schuldner auch Anleihen von in einem EU- bzw EWR-

Mitgliedstaat ansässigen Schuldnern zulässig sind), weiter auch inländische Immobilienfonds sowie 

ausländische offene Immobilienfonds mit Sitz in einem EU- bzw EWR-Staat.  

 

10. TIPPS FÜR KLEINUNTERNEHMER 
 

10.1    Kleinunternehmer in der Umsatzsteuer 
 

NEU  Unternehmer mit einem Jahres-Nettoumsatz von bis zu € 35.000 sind 

umsatzsteuerlich Kleinunternehmer und damit von der Umsatzsteuer befreit. Je nach 

anzuwendendem Umsatzsteuersatz entspricht dies einem Bruttoumsatz (inkl USt) von € 38.500 (bei 

nur 10%igen Umsätzen, wie zB Wohnungsvermietung) bis € 42.000 (bei nur 20%igen Umsätzen).  

Ab dem Jahr 2025 beträgt die Kleinunternehmergrenze € 55.000 (brutto). Von der Berechnung 

der Kleinunternehmergrenze ausgenommen sind bestimmte steuerfreie Umsätze, wie zB aus 

ärztlicher Tätigkeit oder als Aufsichtsrat. Ebenfalls von der Berechnung der Kleinunternehmergrenze 

ausgenommen sind Umsätze, die im Rahmen des EU-OSS (OneStopShop – Versandhandel) erklärt 

werden. Bei Inanspruchnahme der Kleinunternehmerregelung darf keine Umsatzsteuer in Rechnung 

gestellt werden. Überdies geht der Vorsteuerabzug für alle mit den Umsätzen zusammenhängenden 

Ausgaben verloren.  

Umsatzsteuerbefreite Kleinunternehmer, die sich mit ihrem Umsatz knapp an der 

Kleinunternehmergrenze bewegen, sollten rechtzeitig überprüfen, ob sie die Umsatzgrenze von 

netto € 35.000 im laufenden Jahr noch überschreiten werden. Eine einmalige Überschreitung um 15% 

innerhalb von 5 Jahren ist unschädlich. Wird die Grenze überschritten, müssen bei Leistungen an 

Unternehmer allenfalls noch im Jahr 2024 korrigierte Rechnungen mit Umsatzsteuer ausgestellt 

werden. Bei Leistungen an Nichtunternehmer ist erfahrungsgemäß eine Rechnungskorrektur schwer 

möglich, weshalb die dann geschuldete Umsatzsteuer aus dem Brutto-Einnahmenbetrag 

herausgerechnet werden muss. 

In vielen Fällen kann es sinnvoll sein, auf die Steuerbefreiung für Kleinunternehmer zu verzichten 

(etwa um dadurch in den Genuss des Vorsteuerabzugs für die mit den Umsätzen 

zusammenhängenden Ausgaben, zB Investitionen, zu kommen).  

 

 

 

 

 

 

mailto:office@stb-mueller.at
http://www.steuer-dornbirn.at/


    
 

 MÜLLER Steuerberatung GmbH - Steuerberatung & Wirtschaftstreuhand 
Zollgasse 9  A-6850 Dornbirn • Tel: 05572/23168 

Fax: 05572/23168-4 • E-Mail: office@stb-mueller.at • Web: www.steuer-dornbirn.at 

Seite 10 

 

10.2    Kleinunternehmerpauschalierung für Einnahmen-Ausgaben Rechner 
 

Bei selbstständiger oder gewerblicher Tätigkeit können die Betriebsausgaben pauschal ermittelt 

werden, wenn die umsatzsteuerrechtliche Kleinunternehmerregelung anwendbar ist oder nur 

deswegen nicht anwendbar ist, weil die Umsatzgrenze um nicht mehr als € 5.000 überschritten wurde. 

Die Kleinunternehmerpauschalierung ist auch dann anwendbar, wenn eine andere unechte 

Umsatzsteuerbefreiung, der umsatzsteuerrechtlichen Kleinunternehmerregelung vorgeht (zB Ärzte 

oder Versicherungsvertreter). Ausgenommen sind aber Einkünfte als Gesellschafter-Geschäftsführer, 

Aufsichtsratsmitglied und Stiftungsvorstand. Bei der Gewinnermittlung sind dabei die 

Betriebsausgaben pauschal mit 45% bzw 20% bei Dienstleistungsbetrieben der (Brutto-

)Umsätze anzusetzen. Daneben können nur noch Sozialversicherungsbeiträge, das 

Arbeitsplatzpauschale sowie 50% der Kosten für betrieblich genutzte Netzkarten für 

Massenbeförderungsmittel abgezogen werden. Der Grundfreibetrag des Gewinnfreibetrages steht 

ebenfalls zu.  

 

11. „KLEINUNTERNEHMER“- GSVG-BEFREIUNG BIS 31.12.2024 
BEANTRAGEN 

 

Gewerbetreibende und Ärzte (Zahnärzte) können bis spätestens 31.12.2024 rückwirkend für das 

laufende Jahr die Befreiung von der Kranken- und Pensionsversicherung nach dem GSVG (Ärzte 

nur Pensionsversicherung) beantragen, wenn die steuerpflichtigen Einkünfte 2024 maximal € 

6.221,28 und der Jahresumsatz 2024 maximal € 35.000 aus sämtlichen unternehmerischen 

Tätigkeiten betragen werden. 
 

Hinweis: Der Antrag für 2024 muss spätestens am 31.12.2024 bei der SVS einlangen. Wurden 

im Jahr 2024 bereits Leistungen aus der Krankenversicherung bezogen, gilt die Befreiung von KV-

Beiträgen erst ab Einlangen des Antrags. 
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4.2   STEUERTIPPS FÜR ARBEITGEBER & MITARBEITER 
 

1. ZUKUNFTSSICHERUNG FÜR DEN DIENSTNEHMER BIS €300,00 
STEUERFREI 
 

Die Bezahlung von Prämien für Lebens-, Kranken- und Unfallversicherungen (einschließlich 

Zeichnung eines Pensions-Investmentfonds) durch den Arbeitgeber für alle Arbeitnehmer oder 

bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern ist bis zu € 300 pro Jahr und Arbeitnehmer nach wie vor 

steuerfrei. 

 

2. WEIHNACHTSGESCHENKE BIS €186,00 STEUERFREI 
 

(Weihnachts-)Geschenke an Mitarbeiter sind innerhalb eines Freibetrages von € 186 jährlich lohn-

steuer- und sozialversicherungsfrei, wenn es sich um Sachzuwendungen handelt (zB Waren-

gutscheine, Goldmünzen). Geldgeschenke sind immer steuerpflichtig. 
 

Achtung: Wenn die Geschenke an Dienstnehmer über bloße Aufmerksamkeiten (zB Bücher, CDs, 

Blumen) hinausgehen, besteht auch Umsatzsteuerpflicht (sofern dafür ein Vorsteuerabzug geltend 

gemacht werden konnte). 

 

3. BETRIEBSVERANSTALTUNGEN BIS €365,00 STEUERFREI 
 

Für eine Teilnahme an Betriebsveranstaltungen (zB Betriebsausflug, Weihnachtsfeier, 

Teammeetings) steht pro Mitarbeiter und Jahr ein steuerfreier Betrag von € 365 zur Verfügung. 

Dabei gilt, dass alle Betriebsveranstaltungen des gesamten Jahres zusammengerechnet werden. Ein 

eventueller Mehrbetrag ist steuerpflichtiger Arbeitslohn. 

 

4. KINDERBETREUUNGSKOSTEN: €2.000 ZUSCHUSS DES ARBEITGEBERS 
STEUERFREI 

 

NEU Leistet der Arbeitgeber für alle oder bestimmte Gruppen seiner Mitarbeiter einen 

Zuschuss für die Kinderbetreuung, dann ist dieser Zuschuss bis zu einem Betrag von € 2.000 jährlich 

pro Kind bis zum 14. Lebensjahr von Lohnsteuer und SV-Beiträgen befreit. Voraussetzung ist, 

dass dem Arbeitnehmer für das Kind mehr als sechs Monate im Jahr der Kinderabsetzbetrag gewährt 

wird. Der Zuschuss muss direkt an eine institutionelle Kinderbetreuungseinrichtung (zB 

Kindergarten), an eine pädagogisch qualifizierte Person, in Form eines Gutscheins einer 

institutionellen Kinderbetreuungseinrichtung geleistet werden oder es werden die nachgewiesenen 

Kosten vom Arbeitgeber ganz oder teilweise ersetzt.  

 

5. STEUERFREIES JOBTICKET BZW KLIMATICKET 
 

Zur Förderung der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel können die Kosten für ein öffentliches 

Verkehrsmittel (“Jobticket”) auch dann steuerfrei vom Dienstgeber übernommen werden, wenn das 

Ticket zumindest am Wohnort oder am Arbeitsort gültig ist.  
 

Die Zurverfügungstellung ist auch durch gänzliche oder teilweise Kostenübernahme möglich. Die 

Verlängerung von Tickets, insbesondere von Jahreskarten, stellt einen Ticketerwerb dar. Wird das 

Jobticket allerdings anstatt des bisher gezahlten steuerpflichtigen Arbeitslohns zur Verfügung gestellt, 

dann liegt eine nicht begünstigte, steuerpflichtige Gehaltsumwandlung vor.  
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6. HOMEOFFICE 
 

Als Abgeltung der Mehrkosten seiner Mitarbeiter im Homeoffice kann der Arbeitgeber für maximal 

100 Tage pro Kalenderjahr bis zu € 3 pro Homeoffice-Tag (= € 300 pro Jahr) steuerfrei 

ausbezahlen. Für die Berücksichtigung dieses Homeoffice-Pauschales muss die berufliche Tätigkeit 

auf Grund einer mit dem Arbeitgeber getroffenen Vereinbarung (=Homeoffice-Vereinbarung) in der 

Wohnung des Arbeitnehmers ausgeübt werden. Die Anzahl der Homeoffice-Tage muss im 

Lohnkonto und im Lohnzettel (L16) angeführt werden.  

Wird das Homeoffice-Pauschale nicht bis zur maximalen Höhe vom Arbeitgeber ausgeschöpft, kann 

der Arbeitnehmer den Differenzbetrag bei seiner Arbeitnehmerveranlagung als 

Werbungskosten geltend machen. 

Digitale Arbeitsmittel sowie das (Mobil)Telefon, die dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber für Zwecke 

des Homeoffice zur Verfügung gestellt werden, stellen auch bei teilweiser privater Nutzung keinen 

steuerpflichtigen Sachbezug dar. 

Zusätzlich dazu können Arbeitnehmer Ausgaben für die ergonomische Einrichtung ihres 

häuslichen Arbeitsplatzes außerhalb eines Arbeitszimmers (zB Schreibtisch, Drehstuhl, 

Beleuchtung) bis zu einem Betrag von € 300 im Kalenderjahr 2024 als Werbungskosten geltend 

machen. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass zumindest 26 Tage im Homeoffice gearbeitet 

wurde. 

Hat ein Arbeitnehmer neben den ergonomischen Einrichtungen und dem Homeoffice-Pauschale 

zusätzlich ausschließlich beruflich veranlasste Arbeitsmittel angeschafft, so können diese wie 

bisher als Werbungskosten geltend gemacht werden. Bei digitalen Arbeitsmitteln erfolgt allerdings 

eine Gegenrechnung mit dem Homeoffice-Pauschale. 
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4.3   STEUERTIPPS FÜR DIE ARBEITNEHMERVERANLAGUNG 
 

1. WERBUNGSKOSTEN NOCH VOR DEM 31.12.2024 BEZAHLEN 
 

Werbungskosten müssen bis zum 31.12.2024 bezahlt werden, damit sie heuer noch von der Steuer 

abgesetzt werden können. Denken Sie dabei insbesondere an Fortbildungskosten (Seminare, 

Kurse, Schulungen, etc, samt allen damit verbundenen Nebenkosten wie Reisekosten und 

Verpflegungsmehraufwand), Familienheimfahrten, Kosten für eine doppelte Haushaltsführung, 

Telefonspesen, Fachliteratur, beruflich veranlasste Mitgliedsbeiträge etc. Auch heuer geleistete 

Vorauszahlungen für derartige Kosten können noch in diesem Jahr abgesetzt werden. Das gilt 

ebenso für Ausbildungskosten, wenn sie mit der beruflichen oder einer verwandten Tätigkeit in 

Zusammenhang stehen und Kosten der Umschulung (für einen anderen Beruf) können als 

Werbungskosten geltend gemacht werden. 
 

TIPP: Aufwendungen für Arbeitsmittel können als Werbungskosten abgesetzt werden, wobei 

hier ebenfalls die Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter gilt. Wenn Sie sich daher privat einen 

Computer anschaffen, den Sie für berufliche Zwecke benötigen, kann er im Jahr 2024 – insoweit die 

Anschaffungskosten € 1.000 nicht übersteigen – sofort abgeschrieben werden. Denken Sie daran, 

dass die Finanzverwaltung davon ausgeht, dass dieser Computer auch privat genutzt werden kann 

und ohne Nachweis ein Privatanteil von 40% auszuscheiden ist. 
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4.4   STEUERTIPPS FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN 
 

1. SONDERAUSGABEN NOCH 2024 BEZAHLEN 
 

1.1 Renten, Steuerberatungskosten und Kirchenbeitrag 
 

Unbeschränkt absetzbare Sonderausgaben sind bestimmte Renten (zB Kaufpreisrenten nach 

Ablauf bestimmter steuerlicher Fristen, vom Erben zu bezahlende Rentenlegate) sowie Steuer-

beratungskosten. Kirchenbeiträge (auch wenn sie an vergleichbare Religionsgesellschaften in der 

EU/EWR bezahlt werden) sind mit einem jährlichen Höchstbetrag von € 600 begrenzt.  

 

1.2 Spenden als Sonderausgaben 
 

Folgende Spenden können steuerlich als Sonderausgaben/Betriebsausgaben abgesetzt werden: 

• Spenden für Forschungsaufgaben oder die Entwicklung und Erschließung der Künste oder der 

Erwachsenenbildung dienende Lehraufgaben an bestimmte Einrichtungen sowie Spenden an 

bestimmte im Gesetz taxativ aufgezählte Organisationen, wie zB Museen, Bundesdenkmalamt und 

Behindertensportdachverbände. 

• Spenden an gemeinnützige Vereinigungen oder an mildtätige Vereinigungen, beispielsweise an 

Vereinigungen, deren Zweck die Bekämpfung von Armut und Not in Entwicklungsländern oder die 

Hilfestellung in nationalen und internationalen Katastrophenfällen ist. Besonders hervorzuheben sind 

hier Spenden an Katastrophenfonds im Zusammenhang mit dem Jahrhunderthochwasser im 

September dieses Jahres. Für Empfänger von Spenden aus Katastrophenfonds für die 

Schadensbeseitigung sind diese Leistungen steuerfrei. 

• Spenden an Organisationen, die sich dem Umwelt-, Natur- und Artenschutz widmen, Tierheime, 

freiwillige Feuerwehren, Landesfeuerwehrverbände und die Internationale Anti-Korruptions-Akademie 

(IACA), allgemein zugängliche Präsentation von Kunstwerken etc. 

 

Grundsätzlich sind Spenden nur abziehbar, wenn sie an eine Vereinigung gezahlt werden, die in der 

auf der Homepage des BMF (https://service.bmf.gv.at/service/allg/spenden/show_mast.asp) 

veröffentlichten Liste der spendenbegünstigten Einrichtungen angeführt ist.  

 

Die Spenden an alle begünstigten Spendenempfänger sind innerhalb folgender Grenzen 

absetzbar: 

• Als Betriebsausgaben können Spenden bis zu 10% des Gewinns des laufenden Wirtschaftsjahres 

abgezogen werden. 

• Als Sonderausgaben absetzbare private Spenden sind mit 10% des Gesamtbetrages der Einkünfte 

des aktuellen Jahres begrenzt, wobei schon abgezogene betriebliche Spenden auf diese Grenze 

angerechnet werden. 

 

Hinweis: Spenden, Kirchenbeiträge oder Beiträge für die freiwillige Weiterversicherung oder 

für den Nachkauf von Versicherungszeiten in der Pensionsversicherung werden für das Jahr 2024 nur 

mehr auf Grund der elektronisch übermittelten Daten der Empfängerorganisationen bei Ihrer 

(Arbeitnehmer) Veranlagung berücksichtigt. 
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1.3 Öko-Sonderausgabenpauschale 
 

Seit dem Jahr 2022 sind die Ausgaben für die thermische Sanierung von Gebäuden und der Ersatz 

von fossilen durch klimafreundlichere Heizsystemen begünstigt.  
 

Wurden Kosten für die thermische Sanierung iHv € 4.000 bzw € 2.000 bei Heizkesseltausch (nach 

Abzug aller Förderungen) überschritten, so steht im Jahr 2024 das Öko-Sonderausgabenpauschale 

iHv € 800 bzw € 400 zu. Die restlichen Aufwendungen werden auf die kommenden 4 Jahre aufgeteilt.  
 

TIPP: Dieses spezielle Sonderausgabenpauschale kann im Jahr 2024 allerdings nur dann 

geltend gemacht werden, wenn der zu Grunde liegende Förderantrag noch im Jahr 2024 eingebracht 

wird. 

 

2. AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN NOCH 2024 BEZAHLEN 
 

Voraussetzung für die Anerkennung von Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastung ist, dass 

nachweislich eine Krankheit vorliegt, die durch die Behandlung eine Linderung oder Heilung erfährt. 

Zu den abzugsfähigen Kosten zählen Kosten für Arzt, Medikamente, Spital, Betreuung, Ausgaben für 

Zahnbehandlungen oder medizinisch notwendige Kuraufenthalte und Aufwendungen für Heilbehelfe 

wie Zahnersatz, Sehbehelfe einschließlich Laserbehandlung zur Verbesserung der Sehfähigkeit, 

Hörgeräte, Prothesen, Gehhilfen und Bruchbänder. Steuerwirksam werden solche Ausgaben erst 

dann, wenn sie insgesamt einen vom Einkommen und Familienstand abhängigen Selbstbehalt (der 

maximal 12% des Einkommens beträgt) übersteigen.  

 

TIPP:  Bestimmte außergewöhnliche Belastungen (zB Behinderungen,Katastrophenschäden, 

Kosten der auswärtigen Berufsausbildung der Kinder) sind ohne Kürzung um einen Selbstbehalt 

absetzbar. Bedingt durch das Jahrhunderthochwasser im Jahr 2024 sind außergewöhnliche 

Belastungen im Zusammenhang mit Katastrophenschäden besonders zu beachten. Zu 

Katastrophenschäden zählen Kosten für die Beseitigung unmittelbarer Katastrophenschäden, die 

Kosten für Reparatur und Sanierung von beschädigten Gegenständen sowie Kosten für die 

Ersatzbeschaffung zerstörter Gegenstände. 
 

HINWEIS: Krankheitskosten sind grundsätzlich von der erkrankten Person selbst zu tragen, wobei 

der erkrankten Person ein steuerfreies Existenzminimum von € 12.816 bleiben muss. Daher können 

Krankheitskosten vom (Ehe-)Partner übernommen und abgesetzt werden, wenn ohne Übernahme der 

Kosten das Einkommen des erkrankten (Ehe-)Partners unter das steuerliche Existenzminimum fallen 

würde. 

 

3. WERTPAPIERVERLUSTE REALISIEREN 
 

Für Gewinne von Verkäufen von sogenanntem „Neuvermögen“ im Jahr 2024 fällt die 

Wertpapiergewinnsteuer (Kapitalertragsteuer) von 27,5% an. Zum „Neuvermögen“ zählen alle seit 

dem 1.1.2011 erworbenen Aktien und Investmentfonds sowie alle anderen ab dem 1.4.2012 

entgeltlich erworbenen Kapitalanlagen (insbesondere Anleihen, Derivate). Seit dem Jahr 2023 

zählen auch erworbene Kryptowährungen, welche nach dem 31.3.2021 erworben wurden, zum 

„Neuvermögen“. 
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4. REPARATURBONUS & HANDWERKERBONUS 
 

4.1 REPERATURBONUS 
 

Elektro- und Elektronikgeräte, welche üblicherweise in privaten Haushalten verwendet werden, sowie 

Fahrräder haben für gewöhnlich eine längere Lebensdauer als man glaubt. Um die Reparaturen 

solcher Gegenstände attraktiver zu machen und damit die Mentalität einer „Wegwerfgesellschaft“ 

einzudämmen, wurde der Reparaturbonus geschaffen.  
 

Dabei werden Reparaturen, Service und Wartung sowie der Kostenvoranschläge für 

Reparaturarbeiten bzw Service- oder Wartungsleistungen für Elektro- bzw Elektronikgeräte und 

Fahrräder gefördert. Gefördert werden pro Reparaturbon (welcher mehrmals erstellt werden kann, 

solange Budget im Fördertopf vorhanden ist) 50% der förderfähigen Brutto-Kosten, max jedoch 

€ 200 für eine Reparatur, Service oder Wartung (bzw € 30 für einen Kostenvoranschlag). 
 

Die Erstattung der Kosten erfolgt direkt an den Konsumenten, welcher vorab den vollen Rechnungs-

betrag an den Dienstleistungsbetrieb zu bezahlen hat. 
 

Die Erstellung des Reparaturbons (muss vor der Reparatur erstellt werden) erfolgt online über 

www.reparaturbonus.at.  

 

4.2 HANWERKERBONUS 
 

NEU Ein weiterer Teil des Konjunkturstärkungspakets „Wohnraum und Bauoffensive“ ist der 

sogenannte Handwerkerbonus. Dabei werden Arbeitsleistungen von Handwerkern für Maßnahmen 

im Zusammenhang mit der Renovierung, Erhaltung, Modernisierung, Schaffung und Erweiterung von 

im Inland privat genutztem Wohn- und Lebensbereich gefördert. Die Arbeiten im eigenen Zuhause 

reichen beispielsweise vom Ausmalen, Fliesenlegen oder Kücheneinbau bis zu Gewerken wie 

Dachdecker, Installateur oder Baumeister. 
 

Maßnahmen müssen nach dem 1.3.2024 begonnen und vor dem 31.12.2025 abgeschlossen sein. Im 

Jahr 2024 können maximal durchgeführte Maßnahmen bis zu einem Betrag von € 10.000 gefördert 

werden. Die Höhe der Förderung beträgt 20% dieses Betrags und ist damit mit € 2.000,00 im Jahr 

2024 gedeckelt.  
 

Die Beantragung erfolgt online über www.handwerkerbonus.gv.at.  
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